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Bergischer Sport

Die Fußbal-
ler von Gencler Birligi Bergisch
Gladbach sind etwasBesonderes
in der Kreisliga B. Der türkische
Aufsteiger ist der einzigeVerein
dieser Staffel, der auf einem
Ascheplatzzuhause ist.Gespielt
wirdanderIntegriertenGesamt-
schule Paffrath.

TrainiertwirddieMannschaft
von Tarik Sahin. Der zwar noch

als Trainer-Neuling gilt, dem
Verein in der letzten Saison aber
zumAufstiegverholfenhat.„Ich
denke,dassicheinengroßenAn-
teil amAufstieghabe, da ich vie-
le Spieler zum Verein gebracht
habe.SiemacheneinenGroßteil
derMannschaft aus“, freut Tarik
Sahin sich.

„Als ich fünf Jahrealtwar,war
ich beim Karate-Training. Doch
damit konnte ich mich über-
haupt nicht anfreunden. Nach-
dem ich nach Hause kam, habe
ich meine Eltern direkt darum
gebeten, mich beim Fußball an-
zumelden“, erklärt der 34-Jähri-
ge. Für ihn zählte eigentlich im-

mernurderFußball. Seingroßes
Vorbild war dabei immer Lilian
Thuram, der Rekord-National-
spielerFrankreichs.Obwohldie-
ser in der Verteidigung einge-
setzt wurde, begeisterte er den
Stürmer. Seinen Fußball-Stil
versuchte Tarik Sahin dann bei
den unterschiedlichsten Verei-
nen nachzuahmen.

In der Jugend durchlief er die
Mannschaften des SV Bergisch
Gladbach09undwechseltedann
zu den Senioren vomSiegburger
SV. Nach einer einjährigen Aus-
zeit bei Gencler Birligi Bergisch
Gladbach kehrte er zurück zum
SV Bergisch Gladbach 09 II, mit
dem er in die Landesliga auf-
stieg. Es folgten die Stationen

Gencler Birligi Bergisch Glad-
bach, SV Refrath und TV Her-
kenrath.MitdemTVHerkenrath
ist der gelernte Industriekauf-
mann dreimal aufgestiegen.
„Das war eine sehr erfolgreiche
und schöne Zeit, in der die
MannschaftalsTeamagierthat“,
erinnert sich Sahin gerne.

Nun ist er zurück bei Gencler
Birligi Bergisch Gladbach, und
zwar nicht nur als Trainer, son-
dern auch als Spieler. „Die dop-
pelte Belastung ist nicht so ein-
fach. Manchmal vergisst man,
dass man auch noch der Trainer
ist und lässt sich zu stark ins
Spiel sinken“, erklärt Sahin die
außergewöhnliche Situation.
Eine große Stütze ist für den
TrainerindiesenFällenseineFa-
milie: „Meine Familie gibt mir
immer Halt.“

Bereits seit knapp vier Jahren
ist Tarik Sahin nun schon Trai-
ner von Gencler Birligi Bergisch
Gladbach. Er wurde damals vom
Vorstand angesprochen, ob er
diese Aufgabe übernehmen
möchte und sagte zu. Für ihn ist
das Besondere an diesem Trai-
nerjob, dass er als Vorbild agie-
renkann.ZudementstehtfürSa-
hin ein „gewisser Reiz, immer
das Beste aus seinen Spielern
herauszuholen.“ Dabei ist ihm
besonders der Zusammenhalt
im Team wichtig: „Für diesen

mussmanhier einstehen.“Doch
nicht immer ziehen alle an ei-
nemStrang.Sosagte ihmeinmal
ein Spieler einen Waldlauf ab,
weil er imWald immer Mücken-
stiche bekommt, erzählt Sahin
kopfschüttelnd.

Dennochhofftder34-Jährige,
dassauch inZukunft alle zusam-

menhalten und gemeinsam
kämpfen. „Wir pfeifen auf den
letzten Löchern. Doch in der
neuen Saison greifen wir mit
neuenSpielernwieder an“, zeigt
sich Sahin optimistisch.

Wenn er für den Spielerein-
kauf ein unendliches Budget
hätte würde er natürlich Lionel
Messi verpflichten, erklärt er la-
chend. Für ihngibt es keinen an-
derenFußballer,dermitsolchei-
nemTalentgesegnetwurde.Und
er wünscht sich Realitätsnähe:
„Wir wollen den Verein weiter
amLebenhaltenunddafürbrau-
chen wir jeden, der sein Bestes
gebenmöchte.“

” Ich denke, dass
ich einen großen
Anteil am Aufstieg
habe, da ich viele
Spieler zumVerein
gebracht habe

Kampagne der Schiris

Mit Tarik Sahin kam der Erfolg
Gencler Birligi Bergisch Gladbach spielt in der Kreisliga B auf Asche
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Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan (BP) Nr. 6142 – An der Wallburg –
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 08.10.2019 auf der
Rechtsgrundlage des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und der §§ 7 und 41 Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) den Bebauungsplan
Nr. 6142 – An der Wallburg – als Satzung beschlossen.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung einer Einfamilienhaus-/Doppelhaussiedlung
und eines Mehrgenerationenhauses in zentrumsnaher Lage in Refrath geschaf-
fen werden. Zudem soll erstmalig eine direkte Fußwegeverbindung vom Grün-
zug Kippekausen zum Geschäftszentrum Siebenmorgen hergestellt werden.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst
• das Wohngrundstück An der Wallburg 23a (frühere landwirtschaftliche Ho-

fanlage) angrenzend an das Grundstück der katholischen Kirche St. Johann
Baptist,

• ein durch die städtische Friedhofsverwaltung teilweise zur Lagerung von
Grünabfällen genutztes, noch unbebautes Grundstück zwischen dem Re-
frather Friedhof und den Wohngrundstücken An der Wallburg 9 bis 15 und

• den Bereich der heutigen Zufahrt zum Refrather Friedhof zwischen den
Hochhäusern An der Wallburg 5 und 7

auf einer Fläche von ca. 1,1 ha. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist
nachfolgend abgedruckt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Beschluss des Rates über die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Die Satzung einschließlich der Begründung wird beim Fachbereich 6 - Stadt-
planung im Rathaus Bensberg, Zi. 512 oder 514, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429
Bergisch Gladbach zu jedermanns Einsicht während der Öffnungszeiten bereit-
gehalten. Allgemeine Öffnungszeiten sind vormittags: montags bis freitags von
8.30 bis 12.30 Uhr und nachmittags: montags bis mittwochs 14.00 bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr. Über den Inhalt der Satzung einschließlich
der Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB
aufgestellt. Es wurde keine Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB und
keine zusammenfassende Erklärung erstellt.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.

Hinweise

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs sowie nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler sind dann
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bergisch Gladbach geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung einer
Satzung eintreten sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) während des Satzungsver-
fahrens kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bergisch Glad-

bach vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bergisch Gladbach, den 08.04.2020 ____________________
Lutz Urbach
Bürgermeister
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